
Ausgabe vom. 

Der Minister für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein­

Westfalen hat in seinem Erlaß vom 24.6.1975 die Fachhochschulen 

aufgefordert, vorläufige Studentenparlamente, vorläufige Studen­

tenschaftsvorstände und vorläufige Fachbereichsvertretungen zu 

Diese Gremien sollen Satzungen die verfaßte Studen-, 

tenschaft ausarbeiten, Wahlen für die Studentenvertretungen 

b�reiten und die öffentlich-rechtliche Handlungsfähigkeit der 

Studentenvertretungen sichern. 

Einsetzung von vorläufigen Vorständen und Fachbereichsver­

tretungen sowie die Einsetzu g von vorläufigen Studentenparla­

menten ist notwendig, weil den vergangenen vier Jahren ge­

nehmigungsfähige Satzungen für die Studentenschaft nicht 

gekommen waren. Diesen satzungslosen Zustand hat 

minister beendet und zur Herstellung �er Handlungsfähigkeit 

Studentenschaft als öffentlich-rechtliche Gliedkörperschaft 

Fachhochschule Hagen folgende vorläufige Regelu g getroffen, 

vollen Wortlaut bekanntgegeben wird: 

Vorläufiger Vorstand 

Bis zur Wahl der Studentenschaft auf 
lage der Ordnung gemäß Abs. ist ein 
Vorstand zu bilden, dem mindestens drei und höchstens 
Mitglieder Studentenschaft angehören. Der 
F�chhochsch�le bestellt unverzüglich den vorläufigen 
s�and. Er kann die Mitglieder der auf der Ebene der 
bereiche vorhandenen Vertretungen der Studentenschaft 
stellen; sind mehrere Fachbereiche örtlich zu 
zusammengefaßt, kann der Rektor Mitglieder der auf der 
Ebene der Institute vorhandenen Vertretungen bestellen. 
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1.2 Dem vorläufigen Vorstand obliegt die Wahrnehmung der 
Vertretung der Studentenschaft gegenüber der Fachhoch­
schule und nach außen. Der vorläufige Vorstand hat 
ferner die Aufgabe, die zur Aufrechterhaltung der Hand­
lungsfähigkeit der Studentenschaft und zur Wahrnehmung 
ihrer Interessen notwendigen Willenserklärungen abzuge­
ben und Maßnahmen zu treffen. Er kann bis zur Bildung 
des vorläufigen Studentenparlaments die Aufgaben des 
in Nr. 3.1 Satz 3 genannten Ausschusses wahrnehmen. 

1.3 Aus der Mitte des vorläufigen Vorstandes ist ein Vor­
sitzender dem Rektor der Fachhochschule zu benennen. 

1.4 Die Amtszeit des vorläufigen Vorstandes endet mit dP� 
Wahl des entsprechenden Organs der Studentenschaft, 
das auf der Grundlage der Ordnung gemäß § 18 Abs. 2 ..t:dG

gewählt worden ist. Scheidet ein Mitglied des vorläufi­
gen Vorstandes vor Ablauf der Amtszeit nach Satz 1 aus, 
so hat der Rektor unverzüglich auf ag s vor­
läufigen Studentenparlaments oder, soweit ein vorläu­
figes Studentenparlament noch nicht gebildet worden 
ist, gemäß Nr. 1.1 ein neues Mitglied zu bestellen. 

2a Vorläufige Vertretungen bei den Fachbereichen 

2.1 Bis zur Wahl der Organe der studentischen Vertretung 
bei den Fachbereichen auf der Grundlage der Ordnung ge­
mäß § 18 Abs. 2 FHG wird eine vorläufige Vertretung bei 
den Fachbereichen gebildet, der in der Regel nicht mehr 
als drei Mitglieder der Studentenschaft aus dem jeweili­
gen Fachbereich angehören sollen. Der vorläufigen Ver­
tretung obliegt Vertretung r Interessen der Mit­
glie r r Studentenschaft 
über dem vorläufigen Vorstand 

2.2 Der Rektor Fachhochschule 
vorläufigen Ve • Er
auf Fachbere vorhandenen
tretungen be mehrere 
zu Inst zusammenge und 
bereichsebene vorhanden, kann 
der der auf r Institute 
tungen be llen" Für ze 
der Mitglieder vorläufigen 
entsprechend„ 

3. Vorläufiges Studentenparlament
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3.1 Bis zur Wahl der Organe der der 
Grundlage Ordnung gemäß § 18 Abso 2 FHG ein 
vorläufiges Studentenparlament zu bi lden, schlüsse 
über Maßnahmen herbeiführt, die über den Zuständigkeits-
bereich des vorläufigen Vorstandes hinaus und zur 
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der Interessen der Studentenschaft not­
sind • .  Das Studentenparlament 

berechtigt, seiner .Amtszeit Satzungen 
Ordnungen der Studentenschaft zu beschließen, mit Aus­

nach dem gemäß Nr. zu beschlie­
ßenden Studentenschaft. Zur Vorbereitung 
der Beschlußfassung über die Ordnung der Studenten­
schaft das vorläufige Studentenparlament einen 
Ausschuß aus seinen Mitgliedern bilden. 

3.2 Die des Studenten­
parlaments bestimmt sich nach der der an der 
Fachhochschule vorhandenen Fachbereiche. Die Mitglie­
der der Studentenschaft bei einem Fachbereich wählen 
jeweils einen Vertreter, der in das vorläufige Stu­
dentenparlament entsandt wird„ Eine gleich An­
zahl weiterer Mitglieder des vorläufigen Studentenpar­
laments wird von allen Mitgliedern der Studentenschaft 
in freier, gleicher und geh eimer Wahl nach den Grund­
sätzen der personalisierten Verhältniswahl gewählt. 

3.3 In das Wahlausschreiben zur Bildung des vorläufigen 
Studentenparlaments ist der Hinweis aufzunehmen, 
das vorläufige Studentenparlament mit der Überarbei­

der zur Genehmigung vorgelegten Ordnung der Stu­
dentenschaft sowie mit der Beschlußfassung 
worden ist. Näheres über das Wahlverfahren regelt 
vorläufige Vorstand. 

3.4 Der Rektor kann, wenn ein gewähltes Studentenparlament 
bereits vorhanden ist, 'dieses als vorläufiges Studen­
tenparlament einsetzen, sofern im Zeitpunkt der Ein­
setzung mindestens der Studenten Mitglieder 
Studentenschaft sind. Nr. 3.2 und 3.3 finden in die­
sem Falle keine Anwendung. 

· 

4. Beschlußfassung über die Ordnung der Studentenschaft

4.1 Das vorläufige Studentenparlament beschließt 
6 Monate nach seiner ersten Sitzung über die 
der Studentenschaft. Dnach unterrichtet das 
Studentenparlament den Senat über die besch lossene 
nung; der Senat erörtert etwaige Bedenken gegen 

mit dem vorläufigen Studentenparlxament. 
Rektor unterrichtet danach den Minister für Wissen­
schaft Forschung über die beschlossene Ordnung 
Studentenschaft über die Stellungnahme des Senats. 
Der für Wissenschaft und Forschung weist das 
vorläufige Studentenparlament auf etwaige Bedenken, 
einer Genehmigung der Ordnung voraussichtlich entgegen­
stehen, hin. Das vorläufige Studentenparlament 
nach Kenntnisnahme von Bedenken des Ministers für Wis­
senschaft und Forschung erneut über die Ordnung und 
beschließt sodann über die der Studentenschaft vorzu­
legende endgültige Fassung der Ordnung. 
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4.2 Die Ordnung der Studentenschaft bedarf der Annahme 
durch die Studentenschaft. Die Ordnung ist angenom­
men, wenn sich 2/3 der Mitglieder der Studentenschaft 
an der Urabstimmung beteiligt haben und die Mehrheit 
der Abstimmenden sich für die Annahme der Ordnung aus­
gesprochen hat. Haben sich. weniger als 2/3 der Mitglie­
der der Studentenschaft an der Urabstimmung beteiligt, 
wird die Abstimmung wiederholt (2. Abstimmungsgang). 
Im 2. Abstimmungsgang ist die Ordnung angenommen wenn 
mindestens 2/3 der Mitglieder der Studenten die 
sich an dieser Abstimmung beteiligt haben, s die 
Annahme der Ordnung ausgesprochen haben„ 

4.3 Die von der Studentenschaft angenommene Ordnung ist dem 
Senat zur Stellungnahme zuzuleiten. Der Minister für 
Wissenschaft und Forschung entscheidet daraufhin r 

die Genehmigung der Ordnung. 

5. Verö lichung der Ordnung

Die genehmigte Ordnung tritt am Tage nach ihrer Ve
lichung in Kraft. Die Veröffentlichung erfolgt nach den für
die Veröffentlichung von Satzungen der Fachhochschule 1-

tenden Vorschriften. Liegen entsprechende Vorschriften nicht
vor, ist die Ordnung durch einen mindestens drei Wochen dau­
ernden Aushang an einer ortsüblichen zentralen Stelle inner­
halb der Fachhochschule zu veröffentlichen.

Übergangsregelungen 

6. Wahl der Organe

6.1 Nach dem Inkrafttreten der Ordnung erfolgt unverzüglich
die Wahl der Vertreter in die nach der Ordnung zu wäh­
lenden Organe. 

6.2 Das vorläufige Studentenparlament trifft Wahlregelungen 
für die Wahl der Vertreter in die nach der Ordnung zu 
wählenden Organe. 

6.3 Die auf der Grundlage ·der genehmigten Ordnung der Stu­
dentenschaft in das Studentenparlament gewählten Ver­
treter werden durch den vorläufigen Vorstand, die in 
die Organe der Fachschaften gewählten Vertreter werden 
durch die jeweiligen vorläufigen Vertretungen bei den 
Fachbereichen (Nr. 2), zur konstituierenden zung des 
jeweiligen Organs einberufen. 
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?. Schlußbestimmungen 

?.1 Diese Regelung tritt an die Stelle der vorläufigen 
Ordnung der Studentenschaft vom 21. Juli 

?.2 Dem Rektor der Fachhochschule obliegt die Durchfüh­
rung dieser Anordnung. Die Studentenschaft ist ent­
sprechend zu unterrichten. 
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